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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Gemeinde Weyhe 
 

3. Satzung 
zur Änderung der Satzung 

der Gemeinde Weyhe über die Erhebung von Beiträgen 
für den Besuch von Kindertagesstätten 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31, S. 576) sowie § 22 des Niedersächsischen Gesetzes über Kinderta-
gesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) vom 07.07.2021 (Nds. GVBl. Nr. 27, S. 470) in der zurzeit 
gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Weyhe in seiner Sitzung am 28.06.2023 die 3. Ände-
rungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten 
beschlossen. 
 

§ 1 
Beitrag 

 
Die Anlage, aus der sich gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung die Höhe des Beitrags ergibt, wird ab dem 
Kindertagesstättenjahr 2023/2024 durch die dieser Änderungssatzung beigefügte Anlage ersetzt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.08.2023 in Kraft. 
 
Weyhe, 29.06.2023 
gez. Frank Seidel 
Frank Seidel 
- Bürgermeister - 
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                      Anlage 
 
 

Beitrag für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr ab dem Kindertagesstättenjahr 2023/2024 
 

1. Eine Betreuungszeit von höchstens acht Stunden täglich ist beitragsfrei. 
 

2. Für jede weitere Betreuungsstunde wird ein monatlicher Beitrag in Höhe von 30 Euro erhoben.  
 
 

Krippenbeitrag 2023/2024 

 
 
 
Krippenbeitrag 2024/2025 

 
 
 
Krippenbeitrag 2025/2026 
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                      Anlage 
 
 

Krippenbeitrag 2026/2027 

 
 
 
Krippenbeitrag 2027/2028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 
 
 


